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sachen. Eine T�uschung der Verbraucher wird jedoch
durch die Auflçsung des Sternchenhinweises, die sich im
gleichen Kasten findet, nahezu ausgeschlossen. In F�llen,
in denen eine blickfangm�ßig herausgestellte Angabe in
einer Werbung bei isolierter Betrachtung eine fehlerhafte
Vorstellung vermittelt, kann der dadurch veranlasste Irr-
tum regelm�ßig durch einen klaren und unmissverst�nd-
lichen Hinweis ausgeschlossen werden, der selbst am
Blickfang teilhat (BGH, 15. 10. 2015 – I ZR 260/14, [K&R
2016, 120 ff. =] GRUR 2016, 207, Rn. 16 – All net flat).
Diesen Anforderungen gen�gt der Hinweis. Es bestehen
entgegen der Auffassung des LG keine ausreichenden An-
haltspunkte daf�r, dass der Hinweis am Bildschirm nicht
hinreichend gut lesbar war. Er ist in einer nur unwesentlich
kleineren Schriftgrçße wie die Angabe „Maximal-Ge-
schwindigkeit“ gehalten. Die Lesbarkeit d�rfte daher am
Bildschirm gegeben gewesen sein, auch wenn in der ge-
druckten, verkleinerten Version der [. . .] der Hinweis tat-
s�chlich nicht oder nur schwer lesbar ist. Er ist auch pro-
blemlos auffindbar, da er sich im gleichen drop-down-
Kasten befindet. Inhaltlich ist der Hinweis gut verst�nd-
lich. Im letzten Satz wird unmissverst�ndlich darauf hin-
gewiesen, dass die Maximalwerte aktuell nur an einzelnen
Standorten in Deutschland erreichbar sind. Auf den vom
LG herangezogenen Umstand, es werde nicht dar�ber auf-
gekl�rt, an welchen Orten die Verf�gbarkeit gegeben oder
eingeschr�nkt sei, kommt es nicht an. Eine Aufkl�rungs-
pflicht besteht insoweit nicht. Der Verbraucher kann selbst
entscheiden, ob die Maximalgeschwindigkeit f�r ihn unter
diesen Umst�nden ein Kaufargument ist.

3. Die Antragstellerin kann ihr Unterlassungsbegehren aus
prozessualen Gr�nden auch nicht mit Erfolg auf den As-
pekt st�tzen, �bertragungsraten von bis zu 500 Mbit/s
seien im Netz der Antragsgegnerin der Hçhe nach �ber-
haupt nicht realisierbar.

a) Die Antragstellerin hat ihren Unterlassungsantrag in der
Antragsschrift nicht auf diesen Irref�hrungsaspekt ge-
st�tzt. Sie hat zwar in Abrede gestellt und „vorsorglich“
bestritten, dass Kunden tats�chlich eine �bertragungsge-
schwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s erhalten [. . .]. Den
Irref�hrungsvorwurf hat sie jedoch nur mit der angeblich
erzeugten Fehlvorstellung begr�ndet, diese Geschwindig-
keit sei nahezu fl�chendeckend in Deutschland verf�gbar
[. . .]; auch der gestellte Unterlassungsantrag zu 2. war auf
diesen Vorwurf zugeschnitten. Ein Gericht entscheidet
unter Verstoß gegen die im Zivilprozess geltende Disposi-
tionsmaxime, wenn es seinem Urteilsausspruch �ber einen
auf Irref�hrung gest�tzten Unterlassungsantrag einen Irre-
f�hrungsaspekt zugrunde legt, den der Kl�ger nicht schl�s-
sig vorgetragen hat (Senat, GRUR-RR 2013, 302 – Z�hl-
rate; (BGH, 11. 10. 2017 – I ZR 78/16, GRUR 2018, 431
Rn. 16 – Tiegelgrçße). Die schl�ssige Darlegung eines
Irref�hrungsgesichtspunkts setzt Vortrag dazu voraus,
durch welche Angabe welcher konkrete Verkehrskreis an-
gesprochen wird, welche Vorstellungen die Angabe bei
diesem angesprochenen Verkehrskreis ausgelçst hat, wa-
rum diese Vorstellung unwahr ist und dass die so konkre-
tisierte Fehlvorstellung geeignet ist, den Verbraucher oder
sonstigen Marktteilnehmer zu einer gesch�ftlichen Ent-
scheidung zu veranlassen, die er anderenfalls nicht getrof-
fen h�tte (BGH, a. a. O.). Hierzu fehlen – soweit es um
Erreichbarkeit der beworbenen �bertragungsrate im All-
gemeinen geht – n�here Ausf�hrungen in der Antrags-
schrift. Wird ein konkreter Irref�hrungsvorwurf (hier: der
unzutreffende Eindruck einer nahezu fl�chendeckenden
Verf�gbarkeit der Geschwindigkeit von 500 Mbit/s) er-

hoben und beziehen sich die Rechtsausf�hrungen des An-
tragstellers allein auf diesen Vorwurf, darf das Gericht das
Verbot der konkreten Verletzungsform nicht auf eine Wer-
bebehauptung st�tzen, deren Unrichtigkeit in der Antrags-
schrift – wie hier – lediglich beil�ufig bzw. im Rahmen
einer erg�nzenden Erl�uterung „einiger technischer Hin-
tergr�nde“ [.. .] erw�hnt wird.

b) Die weitergehenden, erstmaligen Darlegungen in der
Berufungserwiderung zur Nichterreichbarkeit der Maxi-
malgeschwindigkeit kçnnen nicht ber�cksichtigt werden,
da es insoweit am erforderlichen Verf�gungsgrund fehlt.
Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats (vgl.
WRP 2017, 94; Rn. 13 f.) ist die Dringlichkeitsvermutung
auch dann widerlegt, wenn das Verbot der beanstandeten
konkreten Verletzungsform erst im Lauf des Eilverfahrens
auf einen Gesichtspunkt gest�tzt wird, der dem Antrag-
steller bereits zu Beginn des Verfahrens bekannt war. Hier
ist davon auszugehen, dass die Antragstellerin von der
behaupteten Unrichtigkeit der beworbenen Maximalge-
schwindigkeit schon zum Zeitpunkt der Einreichung des
Verf�gungsantrags Kenntnis hatte. Sie hat jedenfalls nicht
vorgetragen, hierzu im Laufe des Verf�gungsverfahrens
neue Erkenntnisse erhalten zu haben.

4. Der Antragstellerin steht gegen die Antragsgegnerin
auch kein Unterlassungsanspruch aus §§ 3, 4 Nr. 4, 8
Abs. 1 UWG zu. Soweit sie sich in der Antragsschrift auf
den Tatbestand der gezielten Behinderung (§ 4 Nr. 4
UWG) beruft, st�tzt sie ebenfalls auf die angebliche Un-
richtigkeit der beworbenen Verf�gbarkeit der Maximal-
geschwindigkeit. Dieser Vorwurf greift aus den genannten
Gr�nden nicht durch.

Datenschutzverletzung kann Wett-
bewerbsverstoß darstellen
Hanseatisches OLG Hamburg, Urteil vom 25. 10. 2018 –
3 U 66/17
Volltext-ID: KuRL2019-52, www.kommunikationundrecht.de

Verfahrensgang: LG Hamburg, 2. 3. 2017 – 327 O 148/16

§ 28 Abs. 7 BDSG; Art. 24 VO (EU) 2016/679; RL 46/95/
EG; § 3 a, § 8 UWG

1. Weder die RL 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie) noch
die VO (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung)
enthalten ein abgeschlossenes Sanktionssystem und ste-
hen deshalb der Klagbefugnis von Wettbewerbern
nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG wegen Verstoßes gegen
datenschutzrechtliche Bestimmungen entgegen.

2. Nicht jegliche datenschutzrechtliche Norm hat
marktverhaltensregelnden Charakter i. S. des § 3 a
UWG. Vielmehr muss die jeweilige Norm konkret da-
rauf �berpr�ft werden, ob gerade jene Norm eine Re-
gelung des Marktverhaltens zum Gegenstand hat.

3. Soweit § 28 Abs. 7 BDSG a. F. das Erheben sowie
Verarbeitung und Nutzung von sensiblen personenbe-
zogenen Gesundheitsdaten unter den in der Vorschrif-
ten genannten Voraussetzungen auch ohne die Einwil-
ligung des Betroffenen f�r zul�ssig erkl�rt, ist die be-
troffene Person – mag sie im Gesundheitsbereich in
anderen Zusammenh�ngen auch durchaus als Markt-
teilnehmer auftreten – nicht in ihrer Eigenschaft als
Verbraucher und Marktteilnehmer angesprochen son-
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dern in ihrer Eigenschaft als Patient und Tr�ger von
Persçnlichkeitsrechten. Ein Bezug der Norm zu einer
wie auch immer gearteten Teilnahme des Betroffenen
oder von Wettbewerbern am Markt ist nicht zu erken-
nen. § 28 Abs. 7 BDSG a. F. ist daher keine marktver-
haltensregelnde Norm i. S. des § 3 a UWG. (Orientie-
rungss�tze des Gerichts)

Sachverhalt

Die Kl�gerin, die wie die Beklagte Therapieallergene f�r die
spezifische Immuntherapie (SIT) herstellt und vertreibt,
nimmt die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung von
Bestellbçgen f�r derartige Therapieallergene in Anspruch,
wenn deren Benutzung erfolgt, ohne die erforderliche Ein-
willigung der Patienten zur Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Gesundheitsdaten der Patien-
ten einzuholen. Weiter macht die Kl�gerin bezogen auf
solche Handlungen Auskunfts- sowie – wegen der vorge-
richtlichen Abmahnkosten – Zahlungs-Anspr�che geltend
und begehrt auch die Feststellung der Schadensersatzpflicht
der Beklagten. Neben den Parteien gibt es nur noch zwei
weitere maßgebliche Wettbewerber auf dem Gebiet der
Herstellung und des Vertriebs von Therapieallergenen.

Die Bestellung von Therapieallergenen erfolgt �ber den
behandelnden Arzt. Jedes Unternehmen verwendet f�r die
Bestellung dieser Therapieallergene eigene Bestellbçgen.
Die Bçgen werden vom Arzt ausgef�llt. Der Arzt versieht
solche Bestellbçgen an deren Ende unten rechts mit seiner
Unterschrift. Wiederum darunter befindet sich ein „Hin-
weis“, in dem es heißt, dass der Arzt versichert, dass der
Bestellbogen mit dem Patientennamen zum Zwecke der
Qualit�tssicherung und der Abwicklung der Bestellung mit
Einverst�ndnis des Patienten an die .. . GmbH (Beklagte)
�bermittelt wird. Die .. . GmbH versichert in dem Hinweis
sodann, dass sie die Daten auch ausschließlich zu den
genannten Zwecken und zur Erleichterung von Nachbe-
stellungen nutzt. Das Formular weist keinen Bereich auf,
in welchem der Patient selbst eine Erkl�rung �ber die
Einwilligung zur Nutzung seiner Daten erteilen kann. Die
Beklagte holt eine solche Einwilligung nach den nicht
angegriffenen Feststellungen des LG auch nicht ein.

Den mit den genannten Patientendaten und Daten des be-
handelnden Arztes ausgef�llten Bestellbogen legt der Pa-
tient anschließend einer Apotheke vor. Der Apotheker ver-
sieht den Bogen mit seinem Stempel, ebenfalls seiner Kun-
den-Nr. sowie seiner Unterschrift und schickt ihn per Fax
oder Post an die Beklagte. Im Anschluss an eine inhaltliche
Plausibilit�tspr�fung des Bogens durch die Beklagte leitet
diese die Bestellung an ihre spanische Muttergesellschaft,
die Fa ... S.L.U., weiter, die die jeweiligen Mittel herstellt
und die mit den Therapieallergenen gef�llten Vials mit
Namen und Geburtsdaten des Patienten versieht. An-
schließend werden die Vials an die Beklagte versandt, die
die Mittel an die jeweilige Apotheke weiterleitet, wo sie
vom Patienten abgeholt und zum behandelnden Arzt zum
Zwecke der Verabreichung des Mittels gebracht werden.

Das LG hat die widerklagende Beklagte ebenso antrags-
gem�ß verurteilt wie die Kl�gerin. Dagegen richtet sich die
form- und fristgerecht eingereichte Berufung der Beklag-
ten. Die Kl�gerin hat die auf die Widerklage erfolgte Ver-
urteilung hingenommen.

Aus den Gr�nden

II. Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Die Kl�gerin ist
zwar klagebefugt (unten Ziff. 1.), das LG hat die Beklagte

aber zu Unrecht entsprechend den Klagantr�gen verurteilt
(unten Ziff. 2. und 3.).

Die Rechtslage hat sich seit Beginn des Rechtsstreits ver-
�ndert, weil das alte BDSG nach dem Inkrafttreten der
DSGVO keine Geltung mehr hat. Das BDSG ist auf der
Grundlage der DSGVO entsprechend neu gefasst worden.

1. Die Kl�gerin ist gem�ß § 8 Abs. 1 und 3 Nr. 1 UWG
klagebefugt. Sie ist Mitbewerberin der Beklagten. Sie steht
zur Beklagten in einem konkreten Wettbewerbsverh�ltnis
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 UWG), denn beide Parteien vertreiben
Therapieallergene.

a) Die Klagebefugnis muss als Sachurteilsvoraussetzung
nicht nur im Zeitpunkt der beanstandeten Wettbewerbs-
handlung bestanden haben, sondern auch im Zeitpunkt der
letzten m�ndlichen Berufungsverhandlung noch fortbeste-
hen (BGH, Urt. v. 27. 4. 2017 – I ZR 55/16, [K&R 2017,
791 ff. =] BGHZ 215, 12, Rn. 15 – Preisportal). Zum Zeit-
punkt der beanstandeten Wettbewerbshandlung hatte auf
der Grundlage der RL 95/46/EG des Europ�ischen Parla-
ments und des Rates vom 24. 10. 1995 – Datenschutzricht-
linie (im Folgenden DS-RL) – das Bundesdatenschutzge-
setz (im Folgenden BDSG a. F.) in der bis zum 8. 11. 2017
g�ltigen Fassung Geltung. Zum Zeitpunkt der Berufungs-
verhandlung am 13. 9. 2018, n�mlich schon zum 25. 5.
2018, war bereits die VO (EU) 2016/679 vom 27. 4. 2016
zum Schutz nat�rlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der RL 95/46/EG – Datenschutzgrundver-
ordnung (Im Folgenden DSGVO) und auf ihrer Grundlage
zum gleichen Zeitpunkt das BDSG in der Fassung vom
30. 6. 2017 (im Folgenden BDSG n. F.) in Kraft getreten.
Die Kl�gerin muss deshalb sowohl unter der Geltung des
BDSG a. F. als auch unter der Geltung der DSGVO bzw.
des BDSG n. F. klagebefugt sein. Das ist der Fall.

b) Das LG hat sich nicht mit der Frage besch�ftigt, ob die
Kl�gerin bezogen auf den beanstandeten Verstoß gegen
datenschutzrechtliche Bestimmungen des BDSG a. F.
�berhaupt klagebefugt ist. Der Senat hat die Frage der
Klagebefugnis in seiner vom LG herangezogenen Ent-
scheidung vom 27. 6. 2013 (WRP 2013, 1203) ebenfalls
nicht angesprochen, sondern hat diese als unproblematisch
gegeben unterstellt.

Inzwischen ist, worauf die Beklagte hinweist, in der Lite-
ratur (vgl. Zech, WRP 2013, 1434, 1436) und in der Recht-
sprechung (OLG D�sseldorf, GRUR 2017, 416 ff. – „Ge-
f�llt mir“-Button) die Frage aufgeworfen worden, ob das
Sanktionssystem der DS-RL ein abschließendes Sankti-
onssystem mit der Folge enth�lt, dass Verstçße gegen
datenschutzrechtliche Bestimmungen nur durch die nach
der DS-RL vorgesehenen Berechtigten mit den dort vor-
gesehenen Instrumentarien verfolgen kçnnen. Dann w�ren
Wettbewerber i. S. von § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG oder quali-
fizierte Einrichtungen i. S. von § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG, die
in der DS-RL nicht angef�hrt sind, ebenfalls nicht nach § 8
Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 und 3 UWG klagebefugt. Nach
Auffassung des Senats stehen allerdings die Vorschriften
der DS-RL einer Klagebefugnis von Wettbewerbern ge-
m�ß § 8 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 UWG nicht entgegen.

Die DS-RL enth�lt erkennbar kein abschließendes Sankti-
onssystem, das einer zivilrechtlich begr�ndeten Verfol-
gung von Verletzungen der Datenschutzvorschriften durch
Mitbewerber nach § 8 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 1 UWG ent-
gegenst�nde. Trotz der mit der Richtlinie beabsichtigten
Vollharmonisierung – nicht Mindestharmonisierung (so
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schon zutreffend das LG unter Hinweis auf EuGH, EuZW
2012, 37, Ls. 1) – ist mit der Richtlinie kein abschließendes
Rechtsbehelfssystem festgelegt worden ist. Nach Art. 22
DS-RL sehen die Mitgliedsstaaten unbeschadet des ver-
waltungsrechtlichen Beschwerdeverfahrens, das vor Be-
schreiten des Rechtsweges insbesondere bei der in Art. 28
genannten Kontrollstelle eingeleitet werden kann, vor,
dass „jede Person“ bei der Verletzung der Rechte, die ihr
durch die f�r die betreffende Verarbeitung geltenden ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften garantiert sind, bei Ge-
richt einen Rechtsbehelf einlegen kann. Die Vorschrift
greift den in Art. 2 lit. a DS-RL definierten Begriff der
„betroffenen Person“ nicht auf, sondern sieht die Mçglich-
keit zur Einlegung eines Rechtsbehelfs bei Gericht aus-
dr�cklich f�r „jede Person“ vor. Gleiches gilt f�r die in
Art. 23 Abs. 1 DS-RL geregelte Mçglichkeit, dass jede
Person, der wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung oder
jeder anderen mit den einzelstaatlichen Vorschriften zur
Umsetzung dieser Richtlinie nicht zu vereinbarenden
Handlung ein Schaden entsteht, das Recht hat, von dem
f�r die Verarbeitung Verantwortlichen Schadenersatz zu
verlangen. Das spricht klar gegen die Installierung eines
abschließenden Sanktionssystems und daf�r, dass die DS-
RL die Mçglichkeit gerichtlicher Rechtsbehelfe außerhalb
des verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahrens nicht
ausschließt.

In Art. 22 DS-RL ist zum verwaltungsrechtlichen Be-
schwerdeverfahren zudem davon die Rede, dass es vor
Beschreiten des Rechtsweges „insbesondere“ bei der in
Art. 28 genannten Kontrollstelle eingeleitet werden kann.
Die Regelung spricht damit die Mçglichkeit, dass sich jede
Person oder ein sie vertretender Verband zum Schutz der
die Person betreffenden Rechte und Freiheiten bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten an jede Kontroll-
stelle mit einer Eingabe wenden kann (Art. 28 Abs. 4 DS-
RL) nur beispielhaft („insbesondere“) an. Auch das spricht
gegen die Annahme eines durch die DS-RL geschaffenen
abschließenden Sanktionssystems.

Schließlich l�sst Art. 24 der DS-RL geeignete Maßnah-
men, die die volle Anwendung der Bestimmungen der
Richtlinie sicherstellen, zu. Zwar verweist Kçhler (ZD
2018, 337, 338) bezogen auf die DSGVO darauf, dass die
dortige Regelung in Art. 84 DSGVO – wie i. �. auch
Art. 24 DS-RL – mit „Sanktionen“ �berschrieben ist und
eine Sanktion nicht gleichbedeutend mit einem Rechts-
behelf sei. Ob daraus maßgebliche Schl�sse gezogen wer-
den kçnnen, ist im vorliegenden Zusammenhang nicht zu
entscheiden, denn jedenfalls in Art. 24 DS-RL ist nur
davon die Rede, dass die Mitgliedstaaten „insbesondere“
die Sanktionen festlegen, die bei Verstçßen gegen die zur
Umsetzung dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften an-
zuwenden sind. Im 1. Halbsatz der Vorschrift heißt es
dagegen, dass die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen
ergreifen, um die volle Anwendung der Bestimmungen
dieser Richtlinie sicherzustellen. Die volle Anwendung der
Bestimmungen der Richtlinie kann aber gerade auch da-
durch sichergestellt werden, dass auf lauterkeitsrechtlicher
Grundlage Verstçße gegen datenschutzrechtliche Bestim-
mungen durch Mitbewerber verfolgt werden kçnnen, wenn
und soweit das Lauterkeitsrecht als Anspruchsgrundlage in
Betracht kommt. Im �brigen enth�lt die DS-RL, anders als
die DSGVO etwa in Art. 80 Abs. 2 DSGVO, keinen Ansatz
f�r eine explizite Erm�chtigung zur Anwendung nationaler
Rechtsbehelfe, die eine Verfolgung datenschutzrechtlicher
Rechtsverletzungen durch andere als die jeweils betroffe-

nen Personen zum Gegenstand haben. Daher kann auch
nicht – wie es teils f�r die DSGVO angenommen wird – im
Umkehrschluss festgestellt werden, dass solche Regelun-
gen nach der DS-RL unzul�ssig w�ren.

c) Die Kl�gerin ist aber auch unter der Geltung der
DSGVO klagebefugt. Der Senat ist entgegen der von der
Beklagten vertretenen Auffassung nicht der Ansicht, dass
die DSGVO ein abgeschlossenes Sanktionssystem enth�lt,
das die Verfolgung datenschutzrechtlicher Verletzungs-
handlungen auf lauterkeitsrechtlicher Grundlage durch
Mitbewerber ausschlçsse.

Diese insbesondere auch von Kçhler (ZD 2018, 337 ders.
in: Kçhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 36. Auflage
2018, § 3 a Rn. 1.40 a, 1.74 b; ebenso: Barth, WRP 2018,
790 (791); Holl�nder in: BeckOK Datenschutzrecht, 25.
Edition 1. 8. 2018, Art. 84 Rn. 3.2) vertretene Auffassung,
ist auf Kritik gestoßen. Sie basiert vor allem darauf, dass
die Art. 77 - 79 DSGVO der „betroffenen Person“, also
derjenigen Person, deren Daten verarbeitet werden (vgl.
Art. 4 Nr. 1 DSGVO), Rechtsbehelfe zur Seite stellt und
die betroffene Person nach Art. 80 Abs. 1 der Verordnung
berechtigt ist, Organisationen zu beauftragen, die in ihrem
Namen die genannten Rechte wahrnimmt. Die �ffnungs-
klausel des Art. 80 Abs. 2 der Verordnung sehe nur vor,
dass die Mitgliedsstaaten diesen Organisationen auch das
Recht einr�umen kçnnen, ohne einen Auftrag der betrof-
fenen Person eine Rechtsverletzung zu verfolgen. Dem
entnimmt die Beklagte mit Kçhler, dass Wettbewerbern
die Befugnis, eigene Rechte geltend machen kçnnen, nicht
zukommt.

Dagegen wird zur Recht eingewendet, dass Art. 80 Abs. 2
DSGVO die Frage der Verbandsklage regeln will, aber
keinen abschließenden Charakter wegen der Rechtsdurch-
setzung durch andere hat (Wolff, ZD 2018, 248, 252;
ebenso Schreiber, GRUR-Prax 2018, 371 Laoutoumai/
Hoppe, K&R 2018, 533, 534 ff.). Daf�r spricht auch, dass
zwar in den Art. 77 - 79 DSGVO Rechtsbehelfe betroffener
Personen (Art. 77, 78 Abs. 2, 79 DSGVO) oder jeder an-
deren Person (Art. 78 Abs. 1 DSGVO) geregelt sind, inso-
weit aber stets unbeschadet eines anderweitigen verwal-
tungsrechtlichen oder gerichtlichen (Art. 77 Abs. 1
DSGVO) bzw. eines anderweitigen verwaltungsrecht-
lichen oder außergerichtlichen (Art. 78 Abs. 1 und 2, 79
Abs. 1 DSGVO) Rechtsbehelfs. Und Art. 82 DSGVO
spricht wiederum „jeder Person“, die wegen des Verstoßes
gegen die Verordnung einen Schaden erlitten hat, Scha-
densersatzanspr�che zu. Auch das l�sst klar erkennen, dass
die DSGVO die Verfolgung von datenschutzrechtlichen
Verletzungshandlungen durch andere als die „betroffenen
Personen“, deren Daten verarbeitet werden (vgl. Art. 4
Nr. 2 DSGVO), nicht ausschließt.

Schließlich heißt es in Art. 84 Abs. 1 DSGVO, dass die
Mitgliedstaaten die Vorschriften �ber andere Sanktionen
f�r Verstçße gegen diese Verordnung – insbesondere f�r
Verstçße, die keiner Geldbuße gem�ß Art. 83 unterlie-
gen – festlegen und alle zu deren Anwendung erforder-
lichen Maßnahmen treffen. Diese Sanktionen m�ssen
wirksam, verh�ltnism�ßig und abschreckend sein. Auch
das spricht daf�r, dass die Verordnung nur einen Min-
deststandard an Sanktionen vorsieht (ebenso Wolff, ZD
2018, 248, 251 m. w. N.). Der Umstand, dass die Vor-
schrift mit „Sanktionen“ �berschrieben ist, spricht ent-
gegen Kçhler (ZD 2018, 337, 338) nicht schon gegen
diese Feststellung (vgl. Bergt in K�hling/Buchner,
DSGVO BDSG, 2. Auflage 2018, Art. 84 Rn. 2). Gerade
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im Kontext der Vorschrift des Art. 77 DSGVO, die f�r
jede betroffene Person auch anderweitige – also nicht in
der DSGVO selbst geregelte – gerichtliche Rechtsbehelfe
offen l�sst, sowie der Vorschrift des Art. 82 Abs. 1
DSGVO, die nicht nur der betroffenen Person, sondern
jeder Person ein Recht auf Schadensersatz einr�umt, wird
deutlich, dass die DSGVO wegen anderweitiger, in der
Verordnung selbst nicht geregelter Rechtsbehelfe und
Sanktionen offen gestaltet ist.

2. Die geltend gemachten Anspr�che stehen der Kl�gerin
indes in der Sache nicht zu. Dabei muss nicht entschieden
werden, ob das von der Kl�gerin beanstandete Verhalten
der Beklagten unter der Geltung der DSGVO unzul�ssig
ist.

Zwar muss das beanstandete Verhalten der Beklagten, weil
der geltend gemachte Unterlassungsanspruch in die Zu-
kunft gerichtet ist, sowohl nach dem zur Zeit des bean-
standeten Verhaltens geltenden Recht als auch nach dem
zur Zeit der Berufungsverhandlung geltenden Recht wett-
bewerbswidrig sein (st. Rspr.; vgl. nur BGH, BGHZ 215,
12, Rn. 15 – Preisportal; GRUR 2016, 1076, Rn. 18
m. w. N. – LGA tested). W�re die angegriffene Handlung
der Beklagten – wie vom LG angenommen – unter der
Geltung des BDSG a. F. unzul�ssig und als Wettbewerbs-
verstoß zu qualifizieren, kçnnte jedenfalls das ausgespro-
chene Verbot deshalb nur aufrechterhalten bleiben, wenn
die verbotene Handlung auch k�nftig, also auch unter der
Geltung der DSGVO rechtswidrig w�re.

Der von der Kl�gerin geltend gemachte Unterlassungs-
anspruch stand ihr indes schon anf�nglich nicht zu. Zwar
verstçßt die Verwendung der streitgegenst�ndlichen Be-
stellbçgen schon deshalb gegen § 28 Abs. 7 BDSG a. F.,
weil die Verwendung dieser Bestellbçgen durch die Be-
klagte bzw. ihre Muttergesellschaft und deren jeweiligen
Mitarbeiter nicht „erforderlich“ i. S. der genannten Vor-
schrift ist (unten lit. a). Bei den in Rede stehenden Nor-
men des BDSG a. F. handelt es sich indes nicht um
marktverhaltensregelnde Normen i. S. des § 3 a UWG,
weshalb die Verwendung der Bestellbçgen nicht wettbe-
werbswidrig ist und der Kl�gerin als Mitbewerberin der
geltend gemachte Unterlassungsanspruch deshalb nicht
zusteht (unten lit. b).

Die von der Kl�gerin angegriffene Handlung der Beklag-
ten konnte in der Folge schon nicht die f�r das Entstehen
eines Unterlassungsanspruches der Kl�gerin erforderliche
Gefahr begr�nden, dass sich eine solche – tats�chlich nicht
feststellbare – Verletzungshandlung wiederholt. Weitere
Verletzungshandlungen, die eine Wiederholungsgefahr
h�tten begr�nden kçnnen, hat die Kl�gerin nicht beanstan-
det. Die Kl�gerin hat die Verwendung des streitgegen-
st�ndlichen Bestellbogens durch die Beklagte mit anwalt-
lichem Schreiben vom 7. 12. 2015 abmahnen lassen [.. .].
Vortrag zur Verwendung des streitgegenst�ndlichen Be-
stellbogens durch die Beklagte nach Dezember 2015 und
insbesondere unter der Geltung der DSGVO hat die Kl�-
gerin nicht gehalten. Es muss deshalb nicht entschieden
werden, ob die Verwendung der streitgegenst�ndlichen
Bestellbçgen unter der Geltung der DSGVO rechtm�ßig
w�re oder nicht. Da der Kl�gerin aus Wettbewerbsrecht
kein Unterlassungsanspruch zusteht, sind auch die Annex-
anspr�che nicht begr�ndet (unten lit. c).

a) Die Erhebung bzw. Verarbeitung personenbezogener
Daten mittels des streitgegenst�ndlichen Bestellbogens f�r
Therapieallergene ist nicht im Sinne des § 28 Abs. 7 BDSG
a. F. „erforderlich“ und deshalb nicht einwilligungslos zu-

l�ssig. Es bedarf vielmehr f�r eine solche Datenverarbei-
tung der Einwilligung des Patienten nach §§ 4, 4 a BDSG
a. F. [. . .]

b) Dass der Beklagten letzteres nicht gelungen ist, verhilft
der Klage indes nicht zum Erfolg, denn bei der verletzten
Vorschrift des § 28 Abs. 7 BDSG a. F. handelt es sich nicht
um eine marktverhaltensregelnde Norm i. S. des § 3 a
UWG.

Nach § 3 a UWG handelt – wenn der Verstoß zu einer
sp�rbaren Beeintr�chtigung f�hren kann – unlauter, wer
einer gesetzlichen Vorschrift zuwider handelt, die auch
dazu bestimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das
Marktverhalten zu regeln. Eine Norm regelt das Marktver-
halten im Interesse der Mitbewerber, Verbraucher oder
sonstigen Marktteilnehmer, wenn sie einen Wettbewerbs-
bezug in der Form aufweist, dass sie die wettbewerblichen
Belange der als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder
Dienstleistungen in Betracht kommenden Personen
sch�tzt. Eine Vorschrift, die dem Schutz von Rechten,
Rechtsg�tern oder sonstigen Interessen von Marktteilneh-
mern dient, ist eine Marktverhaltensregelung, wenn das
gesch�tzte Interesse gerade durch die Marktteilnahme,
also durch den Abschluss von Austauschvertr�gen und
den nachfolgenden Verbrauch oder Gebrauch der erwor-
benen Ware oder in Anspruch genommenen Dienstleistung
ber�hrt wird. Nicht erforderlich ist eine spezifisch wettbe-
werbsbezogene Schutzfunktion in dem Sinne, dass die
Regelung die Marktteilnehmer speziell vor dem Risiko
einer unlauteren Beeinflussung ihres Marktverhaltens
sch�tzt. Die Vorschrift muss jedoch – zumindest auch –
den Schutz der wettbewerblichen Interessen der Marktteil-
nehmer bezwecken; lediglich reflexartige Auswirkungen
zu deren Gunsten gen�gen daher nicht (BGH, GRUR 2017,
819, Rn. 20 – Aufzeichnungspflicht). Dem Interesse der
Mitbewerber dient eine Norm dann, wenn sie die Freiheit
ihrer wettbewerblichen Entfaltung sch�tzt; es gen�gt nicht,
dass sie ein wichtiges Gemeinschaftsgut oder die Interes-
sen Dritter sch�tzt, sofern damit nicht gleichzeitig auch die
Interessen von Marktteilnehmern gesch�tzt werden sollen
(BGH, GRUR 2017, 641, Rn. 20 m. w. N. – Zuzahlungs-
verzicht bei Hilfsmitteln).

Der Senat hat unter der Geltung des § 4 Nr. 11 UWG
(jetzt § 3 a UWG) einen solchen marktverhaltensregeln-
den Charakter in Bezug auf die Vorschrift des 13 Abs. 1
TMG unter Hinweis auf die Erw�gungsgr�nde 6 bis 8 der
DS-RL bejaht (Senat, Urt. v. 27. 6. 2013, 3 U 26/12, WRP
2013, 1203, Rn. 39 f.; a. A. KG, GRUR-RR 2012, 19).
Dem hat sich ein Teil der Literatur (vgl. Kçhler/Born-
kamm/Feddersen, UWG, 36. Aufl., Rn. 1310b zu § 3 a
UWG) und der Rechtsprechung (OLG Kçln, WRP 2016,
885, Rn. 22 ff.) angeschlossen. Ein anderer Teil der
Rechtsprechung geht demgegen�ber davon aus, dass Da-
tenschutznormen generell keine marktverhaltensregeln-
den Normen seien (OLG M�nchen, ZD 2012, 330;
OLG D�sseldorf, DUD 2004, 631; OLG Frankfurt a. M.,
NJW-RR 2005, 839). Dem vermag der Senat zwar nicht
zu folgen. Mit der Entscheidung des Senats vom 27. 6.
2013 ist indes – anders als offenbar vom LG angenom-
men – nicht schon zum Ausdruck gebracht, dass jegliche
datenschutzrechtliche Norm marktverhaltensregelnden
Charakter hat. In Rechtsprechung und Literatur wird
inzwischen zu Recht angenommen, dass insoweit die
jeweilige Norm konkret darauf �berpr�ft werden muss,
ob gerade jene Norm eine Regelung des Marktverhaltens
zum Gegenstand hat.
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Nach § 4 Abs. 1 BDSG a. F. d�rfen personenbezogene
Daten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, wenn
der Betroffene eingewilligt oder eine solche Nutzung
durch das Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere
Rechtsvorschrift erlaubt oder angeordnet ist. Das in § 4
Abs. 1 BDSG enthaltene Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
zielt zwar nicht schon generell darauf ab, Marktverhalten
zu regeln. Erfolgt indes eine Datennutzung ohne eine
Einwilligung des Betroffenen, dann ist der jeweils f�r
die Datennutzung in Betracht kommende Erlaubnistat-
bestand darauf zu �berpr�fen, ob die von ihm gezogenen
Grenzen jedenfalls auch den Schutz des Betroffenen in
seiner Stellung als Marktteilnehmer bezwecken, was der
Fall ist, wenn das gesch�tzte Interesse gerade durch die
Marktteilnahme ber�hrt wird (vgl. OLG Kçln, MMR
2009, 845).

Das ist in der Rechtsprechung bezogen auf die Nutzung
von Daten zu Werbezwecken nach § 28 Abs. 3 BDSG a. F.
bejaht worden (OLG Stuttgart, MMR 2007, 437, Rn. 27;
OLG Kçln, MMR 2009, 845; CR 2011, 680; ZD 2012, 421;
OLG Karlsruhe, ZD 2012, 432, Rn. 34; OLG Dresden,
BeckRS 2014, 15220, insoweit unklar, ob nur die dort
ebenfalls allein streitige Regelung des § 28 Abs. 3 BDSG
a. F. oder § 28 BDSG a. F. generell als marktverhaltens-
regelnd angesehen worden ist). F�r § 28 Abs. 7 BDSG a. F.
kann ein marktverhaltensregelnder Charakter indes nicht
angenommen werden.

Im Rahmen des Erlaubnistatbestandes von § 28 Abs. 7
BDSG a. F. geht es um besonders sensible Gesundheits-
daten und deren Verarbeitung zum Zweck der Gesund-
heitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesund-
heitsversorgung oder Behandlung oder f�r die Verwaltung
von Gesundheitsdiensten. Und nicht – wie in § 28 Abs. 3
BDSG a. F. – um eine Datennutzung zum Zwecke der
Werbung und damit f�r Zwecke, die die gesch�tzten Inte-
ressen des Betroffenen gerade in Bezug auf seine Markt-
teilnahme ber�hren. Die Beklagte hat unbestritten vorge-
tragen, sie nutze die streitigen personenbezogenen Daten
nicht f�r Werbezwecke. Ein Bezug der Norm zu einer wie
auch immer gearteten Teilnahme des Betroffenen oder gar
der Kl�gerin am Markt ist nicht zu erkennen. [. . .] Hier geht
es allein um die Gesundheit des Patienten sowie den
Schutz seiner datenbezogenen Grundrechte und nicht um
dessen Marktteilnahme oder die Marktbet�tigung von
Wettbewerbern.

Damit fehlt es letztlich an einer den Unterlassungsan-
spruch der Kl�gerin tragenden Anspruchsgrundlage. Des-
halb muss die zwischen den Parteien streitige und vom
LG unter Hinweis auf Art. 8 Abs. 3 der DS-RL verneinte
Frage, ob § 28 Abs. 7 S. 3 BDSG a. F. mit der Beklagten
so auszulegen ist, dass die Vorschrift die einwilligungs-
lose Datenverarbeitung zu den in der Vorschrift genann-
ten Zwecken auch durch solche Dritte erlaubt, die nicht
der strafbewehrten Geheimhaltungspflicht des § 203
StGB unterliegen, sondern nur einer – ggfls. ordnungs-
mittelbewehrten – allgemeinen Geheimhaltungspflicht
des § 5 BDSG (Datengeheimnis), nicht entschieden wer-
den. [. . .]

4. Der Senat hat die Revision zugelassen, weil die Fragen,
ob die DS-RL und/oder die DSGVO der Klagebefugnis
des Wettbewerbers entgegenstehen, bislang noch nicht
hçchstrichterlich entschieden ist. Ebenso wenig die Frage
nach der generellen oder nur partiellen Einordnung daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen als marktverhaltensre-
gelnde Normen i. S. des § 3 a UWG. [. . .]

Kommentar
RA Sebastian Laoutoumai, LL.M. und
Ass. jur. Patrick Baumfalk, Essen*

I. Einleitung
Der viel diskutierte Streit um eine Abmahnung wegen
eines Verstoßes einer Norm aus der Europ�ischen Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) ist mit dieser Entschei-
dung in die n�chste Runde gegangen: Erstmalig seit der
Geltung der DSGVO hat sich ein OLG mit dieser Ent-
scheidung mit der in der Literatur aber auch der j�ngeren
Rechtsprechung viel diskutierten Frage zur Abmahnf�hig-
keit von Datenschutzverstçßen befasst.

Die Kl�gerin, die Mitbewerberin der Beklagten in der
Herstellung und Vertrieb von Therapieallergenen ist, nahm
die Beklagte auf Unterlassung der Benutzung von Bestell-
bçgen f�r Therapieallergene in Anspruch, wenn deren
Benutzung erfolge, ohne zuvor die Einwilligung der Pa-
tienten zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Gesundheitsdaten einzuholen. Hierin sah
die Kl�gerin einen Verstoß gegen die Vorgaben aus der
DSGVO und nahm die Beklagte aus Wettbewerbsrecht in
Anspruch.

Das OLG Hamburg wies in seiner Entscheidung im Er-
gebnis zwar die Klage ab, entschied jedoch, dass jede
einzelne Norm der DSGVO grunds�tzlich dahingehend
�berpr�ft werden m�sse, ob es sich um eine markverhal-
tensregelnde Norm handele und bejahte damit die grund-
s�tzliche Abmahnf�higkeit von datenschutzrechtlichen
Verstçßen auch durch einen Wettbewerber.1

II. Der Streitstand
Die Frage, ob und inwieweit die Regelungen der DSGVO
abmahnf�hig sind, ist in Rechtsprechung und Literatur
scharf diskutiert und bringt dabei zwei grunds�tzlich un-
terschiedliche Ergebnisse hervor.

Gewichtige Stimmen in der Literatur2 und das LG Bo-
chum3 gehen hierbei davon aus, dass die DSGVO ein
abschließendes Sanktionssystem enthalte, sodass Verstçße
gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen nur durch die
in der DSGVO vorgesehenen Berechtigten mit den dort
vorgesehenen Instrumentarien verfolgt werden kçnnen.
Denn Art. 77 bis 84 DSGVO s�hen die Geltendmachung
von Datenschutzrechtsverstçßen durch andere als die be-
troffene Person selbst nicht vor. Art. 80 DSGVO sei hier
eine Ausnahme, denn dieser regele abschließend die
Durchsetzung von datenschutzrechtlichen Anspr�chen
von anderen als der betroffenen Person.4

Andere Teile der Literatur5 und das LG W�rzburg,6 dem
sich auch das OLG Hamburg anschließt, stehen dem aber
gegen�ber. Denn so seien Verstçße gegen die DSGVO
grunds�tzlich abmahnf�hig und damit vom Schutzbereich
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des UWG umfasst. Die DSGVO enthalte hiernach kein
abschließendes Sanktionssystem, welches den Anwen-
dungsbereich des UWG ausschließe. Begr�ndet wird dies
insbesondere mit den unterschiedlichen Schutzrichtungen
von DSGVO und UWG. W�hrend die DSGVO im We-
sentlichen die persçnlichkeitsrechtlichen Interessen des
Betroffenen im Blick hat, verfolgt der Wettbewerber �ber
das UWG im Zweifel eigene, wettbewerbsrechtliche Inte-
ressen.7 Der Schutz der Betroffenenrechte ist in diesem
Fall vielmehr nur ein Reflex. Dabei ist allerdings zu be-
achten, dass sich das LG W�rzburg hier gar nicht sub-
stantiiert mit der Fragestellung, die in der Literatur dis-
kutiert wird, befasste, sondern nur die Abmahnf�higkeit
von datenschutzrechtlichen Verstçßen bejahte, sodass die
Entscheidung des LG W�rzburg letztlich inhaltlich keinen
Mehrwert zur aktuellen Diskussion bietet.
Nachdem das LG W�rzburg und das LG Bochum hier
jeweils divergierende Entscheidungen zur Abmahnf�hig-
keit von Verstçßen aus der DSGVO entschieden haben,
stellt sich das OLG Hamburg auf einen vermittelnden
Standpunkt und ist der Ansicht, dass es darauf ankomme,
ob die jeweils verletzte Norm eine marktverhaltende Re-
gelung zum Inhalt habe.8 Denn das Sanktionssystem der
DSGVO sei nicht abschließend, sondern jede einzelne
Norm sei jeweils einzeln zu untersuchen. Damit hat das
OLG Hamburg jedenfalls die Vorfrage, n�mlich zum Ver-
h�ltnis von DSGVO zu UWG im Sinne einer grunds�tz-
lichen Durchsetzbarkeit von Datenschutzverstçßen �ber
das UWG entschieden. Diese Ansicht wird hierbei auch
in der Literatur vertreten.9 Damit setzte sich das OLG
Hamburg erstmals mit der Frage auseinander, ob das
Sanktionssystem aus Art. 77 ff. DSGVO abschließenden
Charakter hat oder nicht.

III. Auswirkungen auf die Praxis
Die von vielen prophezeite Abmahnwelle ist nach dem
25. 5. 2018 ausgeblieben, was auch daran lag, dass nicht
klar war, ob Verstçße gegen die DSGVO �berhaupt einen
nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ab-
mahnf�higen Wettbewerbsverstoß darstellen. Das kann
nur der Fall sein, wenn datenschutzrechtliche Vorschriften
„Marktverhaltensregeln“ darstellen. Voraussetzung hier-
f�r ist, dass die Vorschriften auch dazu bestimmt sind, im
Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten zu re-
geln. Zudem muss ein Verstoß geeignet sein, die Interessen
von Mitbewerbern und Verbrauchern sp�rbar zu beein-
tr�chtigen.
Im Hinblick darauf, dass Datenschutzrecht nicht dem
Schutze von Verbrauchern als Marktteilnehmer, sondern
vorrangig dem Schutz des Allgemeinen Persçnlichkeits-
rechts diene, wurde teilweise schon zum alten Recht ver-
treten, dass Verstçße gegen das BDSG-alt nicht abmahn-
f�hig seien. Die wohl herrschende Auffassung lçste sich
jedoch von der strengen Fokussierung auf die persçnlich-
keitsrechtliche Funktion des Datenschutzrechts und bejah-
te zumindest f�r einen Teil der datenschutzrechtlichen
Vorschriften den marktregelnden Charakter.10

F�r die Praxis ergibt sich aus dieser Entscheidung die
Konsequenz, dass bis zu einer konkreten gerichtlichen
Entscheidung unklar bleibt, ob eine bestimmte Norm eine
Marktverhaltensregel darstellt und damit eine Abmahnung
wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO grunds�tzlich
mçglich ist oder nicht. Die Rechtsunsicherheit f�r Unter-
nehmen bleibt weiterhin bestehen. Die Diskussion, ob
datenschutzrechtliche Verstçße allerdings abmahnf�hig
sind, kçnnte sich aber mithin erledigen, wenn der Geset-

zesentwurf des Bundeslands Bayern durch den Gesetzge-
bungsprozess gelaufen ist und datenschutzrechtliche Ver-
stçße im UWG ausdr�cklich ausgenommen wurden.11

Ferner wird sich der EuGH wohl im Rahmen des Vor-
abentscheidungsverfahrens mit der Abmahnf�higkeit von
datenschutzrechtlichen Verstçßen besch�ftigen m�ssen.
Bis dahin bleibt der Streit einstweilen offen.

7 Aßhoff, CR 2018, 720, 726.
8 OLG Hamburg, 25. 10. 2018 – 3 U 66/17, K&R 2019, 52 ff.
9 Wolff, ZD 2018, 248; Laoutoumai/Hoppe, K&R 2018, 533 ff.; Aßhoff,

CR 2018, 720, 726.
10 OLG Hamburg, 27. 6. 2013 – 3 U 26/12, WRP 2013, 1203 ff.; OLG

Kçln, 17. 1. 2014 – 6 U 167/13, NJW 2014, 1820 ff.; OLG Karlsruhe,
9. 5. 2012 – 6 U 38/11, WRP 2012, 1439 ff.

11 Kritisch zu den Gesetzesvorhaben Aßhoff, CR 2018, 720 ff.

Keine mittelbare Stçrerhaftung
eines Suchmaschinenbetreibers wegen
Persçnlichkeitsrechtsverletzung
Hanseatisches OLG Hamburg, Urteil vom 10. 7. 2018 –
7 U 125/14 (rechtskr�ftig)
Verfahrensgang: LG Hamburg, 7. 11. 2014 – 324 O 660/12

§§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 S. 2 BGB; Art. 2 Abs. 1, Art. 1
Abs. 1 GG

Der Betreiber einer Suchmaschine kann hinsichtlich
rechtswidriger Inhalte auf Internetseiten, auf die seine
Suchmaschine verlinkt, mittelbarer Stçrer sein; denn
auch wenn die von der Suchmaschine angezeigten
Suchergebnisse automatisch generiert werden und sie
nicht gezielt einzelne Hyperlinks auf bestimmte andere
Internetseiten setzt, so will sie doch gerade zur Auf-
findbarkeit der Drittseite, auf der sich die behauptete
Rechtsverletzung befinden soll, beitragen.

Nach der Rechtsprechung des BGH (Urt. v. 27. 2. 2018,
Az. VI ZR 489/16 [K&R 2018, 391]) treffen den Betrei-
ber einer Suchmaschine erst dann spezifische Verhal-
tenspflichten, wenn er durch einen konkreten Hinweis
Kenntnis von einer offensichtlichen und auf den ersten
Blick klar erkennbaren Rechtsverletzung erlangt hat.
Diese Grunds�tze gelten auch f�r die Verantwortlich-
keit des Suchmaschinenbetreibers f�r ehrenr�hrige
Tatsachenbehauptungen mit der Folge, dass den Such-
maschinenbetreiber keine Verantwortlichkeit f�r Tat-
sachenbehauptungen trifft, in denen sich nicht allein
aus dem Hinweis des Betroffenen offensichtlich und auf
den ersten Blick klar erkennbar die Unwahrheit der
�ußerung ergibt, sondern diese erst nach Anwendung
der Grunds�tze �ber die erweiterte Darlegungslast
oder der aus § 186 StGB abgeleiteten Beweislastregel
festgestellt werden kçnnte. Das gleiche gilt, wenn es um
Meinungs�ußerungen geht, die an eine ehrenr�hrige
Tatsachenbehauptung ankn�pfen.

Die Grunds�tze �ber die eingeschr�nkte Verantwort-
lichkeit des Betreibers einer Suchmaschine f�r den
Inhalt von Internetseiten, auf die er verlinkt, gelten
auch f�r den Inhalt der in der Ergebnisliste angezeigten
Textausschnitte aus verlinkten Seiten („Snippets“).

Ein Anspruch aus datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen auf Lçschung personenbezogener Daten steht dem
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